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Praxisführung

Aufbewahrungsfristen – „Futter für den Reißwolf“
ZahnärztlicheAuzeichnungen und Be

handlungsunterlagenmüssen ür eine

estgelegte Zeit aubewahrtwerden.

Jahr ür Jahr ist zu prüen,welcheAu

bewahrungsristen abgelauen sind.

Existieren ür eineUnterlage augrund

unterschiedlicher Rechtsgrundlagen ver

schieden lange Fristen, so ist immer die

jeweils längste die entscheidende. Bitte

beachten Sie bei der Aubewahrung

Ihrer Behandlungsunterlagen, dass un

abhängig von den in der nachstehenden

Tabelle genanntenAubewahrungsris

ten gemäß §199Abs. 2 Bürgerliches Ge

setzbuch (BGB) Schadensersatzansprü

che, die au der Verletzung des Lebens,

des Körpers und der Gesundheit beru

hen, ohne Rücksicht au ihre Entstehung

und die Kenntnis oder grob ahrlässige

Unkenntnis in 30 Jahren von der Be

gehung der Handlung, der Pfichtverlet

zung oder dem sonstigen den Schaden

auslösenden Ereignis an verjähren.

Folglich kann im Einzelall eine 30jäh

rige Aubewahrung erorderlich sein.

Auchwenn die Aubewahrungsrist

abgelauen ist, düren nur solcheUn

terlagen vernichtetwerden, die nicht

Gegenstand eines bereits anhängigen

Verwaltungs oder Gerichtsverahrens

sind (z.B. Regressorderungen, Prü

instanzen, Sozialgerichtsverahren),

bzw. Unterlagen, die ür eine begonne

neAußenprüung, eine vorläuge Steu

erestsetzung, anhängige steuer, stra

oder bußgeldrechtliche Ermittlungen,

schwebende bzw. zu erwartende Rechts

behelsverahren oder zur Begründung

Ihrer steuerlichenAnträge benötigtwer

den. Bei Praxisaugabe sind die Aube

wahrungsristen ebenalls zu beachten.

Ab 1.Januar 2025 gilt dies entsprechend

der Übersicht. Die Tabelle erhebt keinen

Anspruch auVollständigkeit.

LZKS

✁

Art derAufzeichnung Rechtsgrundlage Aussonderung

Auzeichnungenüber zahnärztliche Behandlung §630Abs. 3 BGB, §8Abs. 3 BMVZ alles vor 01.01.2015
einschl. KFO (z. B. Patientendaten, Patientenau und §12 (1) BO LZK Sachsen DieAufbewahrungsfrist ist
klärungsbögen, Anamnesen, Beunde, Diagnosen, mind. 10 Jahre nachAbschluss der Be zu verlängern,wenn es nach
Einwilligungen, zahnärztliche Leistungen, behandelte handlungbzw. nachAbschluss des Jahres, zahnärztlicher Erfahrung
Zähne, Behandlungsdaten, diagnostischeUnterlagen, in demdie Behandlung abgerechnet geboten ist.
Gutachten, Arztbriee) wurde, aubewahren, soweit nicht

nach gesetzlichenoder anderweitigen
Vorschriten längereAubewahrungs
risten bestehen, z. B. §199 (2) BGB

Modelle zur diagnostischenAuswertungund §630Abs. 3 BGB, §8Abs. 3 BMVZ alles vor 01.01.2015
Planung mind. 10 Jahre nachAbschluss der DieAufbewahrungsfrist ist

Behandlungbzw. nachAbschluss des zu verlängern,wenn es nach
Jahres, in demdie Behandlung ab zahnärztlicher Erfahrung
gerechnetwurde, aubewahren geboten ist.

Anspruchsberechtigungsscheine BMVZ, Anlage 10, Anhang, Pkt. 3. alles vor 01.01.2021
(z. B. Versicherungsnachweis) 4 Jahre nachAbschluss der

Behandlungbzw. nachAbschluss des
Jahres, in demdie Behandlung ab
gerechnetwurde, aubewahren

HeilundKostenpläne ZE, KBRBehandlungspläne, §630Abs. 3 BGB, §8Abs. 3 BMVZ, alles vor 01.01.2015
PARStatus (Blatt 1 und 2), KFOBehandlungspläne, mind. 10 Jahre nachAbschluss der (soweit Pläne aufgrundder
MaterialBelege bei KBR, KFOund ZEAbrechnungen Behandlungbzw. nachAbschluss des verlängertenAufbewah-

Jahres, in demdie Behandlung ab rungsdauer überhaupt noch
gerechnetwurde, aubewahren. vorhanden sind)
Mit Einührungder papierlosen
Abrechnung zum01.01.2012 verblei
bendieOriginalpläne ür ZE, KBR
und PAR in der Praxis undunterliegen
dengenanntenAubewahrungs
risten.
Achtung: Bei einigen sonstigenKosten
trägernwerdenweiterhin dieOriginal
pläne abgerechnet unddie Kopien
aubewahrt.
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AUBescheinigungenbzw. derenDaten Anlage 14 dBuchstabe B II.2. alles vor 01.01.2024
des BMVZ (mind. 12Monate vom
TagderAusstellung aubewahren)

Überu. zwischenstaatlichesKrankenversicherungsrecht Pkt. 2.2 der Vereinbarung zum Kann alles ausgesondert
–DurchschritMuster 80 /KopieEHIC (Verwendungbis 30.09.2021) Merkblatt zumzwischenstaatlichen werden, daAltverfahren.
–DurchschritMuster 81 (Verwendungbis 30.09.2021) Abkommen (2 Jahre)

Überu. zwischenstaatlichesKrankenversicherungsrecht BMVZ, Anlage 18, §3Abs. 3 i. V.m. im Jahr 2025 keine
– ab01.10.2021:KopienvonEHIC,GHIC, PEBund BMVZ, §8Abs. 3 (10 Jahre) Aussonderung
Patientenerklärung

Konormitätserklärungen ür Zahnersatz – MPG§12,MPV§7 alles vor 01.01.2020
Sonderanertigungen

Röntgenunterlagen
Abnahmeprüung StrlSchV §117 (2) Aufbewahrung für dieDauer

des Betriebs,mindestens je-
dochbis3JahrenachAbschluss
der nächsten vollständigen
Abnahmeprüfung

Sachverständigenprüung StrlSchG §19 (3), StrlSchV §88 unbegrenzt
Konstanzprüung (neu –Aubewahrung 5 Jahre) StrlSchV §117 (2) alles vor 01.01.2020
JährlicheUnterweisung (bisher Belehrung) StrlSchV §63 (6) alles vor 01.01.2020
Röntgenauzeichnungen, Beundunterlagen, StrlSchG §85 (2) alles vor 01.01.2015
Röntgenlme Aufzeichnungen einer Per-

son, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, sind
bis zur Vollendungdes 28. Le-
bensjahres aufzubewahren.

Entsorgungsnachweise
Übernahmescheine ür Röntgenchemikalien und NachwV§25 alles vor 01.01.2023
schwermetallhaltigeAbälle
BetriebsbuchAmalgamAbscheider, Abnahme AbwV (Anhang 50), alles vor 01.01.2020
bescheinigung (nach letzter Eintragung) AbwasserVerwaltungsvereinbarung

LZKS §3

Mitarbeiterunterweisung

entspr. Arbeitsschutzgesetz auBasis von

Geährdungsbeurteilungen ArbSchG§12 unbegrenzt aufbewahren

Prüberichte/vermerke ür Feuerlöscher ASRA2.2, BetrSichV §14 vor 01.01.2023

Dokumentation zurAubereitung Bundesgesundheitsblatt 2012 alles vor 01.01.2020
(Routinekontrollen, Ausdrucke, Digitale Speicherung) 55:1244–1310

Unallanzeigen, Verbandbuch DGUVV1 §24 alles vor 01.01.2020

Medizinproduktebuch/Bestandsverzeichnis MPBetreibV §12 unbegrenzt bzw. 5 Jahrenach
AussonderungdesGeräts

Prübescheide ür Sicherheitstechn. Kontrollen (STK) MPBetreibV §12 mind. bis zur nächsten STK

PrübescheideDruckbehälter BetrSichVAbschnitt 3 unbegrenzt aufbewahren

ArbeitsmedizinischeVorsorge (ErstundNach AMR6.1 alles vor 01.01.2015
untersuchungen)

Bücher, Inventare, Jahresabschlüsse, Bilanzen, Abgabenordnung § 147 alles vor 01.01.2014
Personalunterlagen (elektronischempfangeneBelege,
z.B. als E-Mail, sindmitdenEmpfangsmedien
aufzubewahren) –10 Jahre

Buchungsbelege, Honorarabrechnungen

der KZVS, Rechnungen – 8 Jahre Abgabenordnung §147 alles vor 01.01.2016

Mietverträge, Schritwechsel der Praxis Abgabenordnung §147 alles vor 01.01.2019

Autrags, LeistungsundAbrechnungsdokumenta §7Abs. 5 CoronavirusTestverordnung nach dem31.12.2028/
tion imZusammenhangmit CoronaPoCAntigentests abdem01.01.2029


